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RS OGH 1958/2/12 2Ob541/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1958

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Verminderte Heiratsaussicht und seelischer Schmerz über das Scheitern des Verlöbnisses sind kein wirklicher Schaden,

für den nach § 46 ABGB Ersatz gefordert werden könnte.
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